14
Seite 7 / 24

[image: image1.jpg]»
e GOVERNMENT BUND LANDER- GEMEINDEN

http://reference.e-government.gv.at




Gegenüberstellung der Stellungnahmen zum

Verwaltungsverfahrens- und Zustellrechtsänderungsgesetzes 2007

Amtssignatur auf Ausfertigungen

Geltende Fassung:

§ 18 Abs. 3 AVG

Mitteilungen an Beteiligte über den Inhalt interner Erledigungen (externe

Erledigungen) sind, soweit keine besonderen Formvorschriften hiefür bestehen, in jener Form vorzunehmen, die der Behörde und den Beteiligen unter Wahrung ihrer Rechtsschutzinteressen den voraussichtlich geringsten Aufwand verursacht und in der sie nach den der Behörde zur Verfügung stehenden Informationen von den Beteiligten empfangen werden können.

§ 18 Abs. 4 AVG

.... Die Ausfertigung der Erledigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Datum der Genehmigung und den Namen des Genehmigenden zu enthalten. Sie kann ferner entweder vom Genehmigenden eigenhändig unterzeichnet oder als von der Kanzlei beglaubigte Ausfertigung ergehen. Die Verwendung einer Amtssignatur (§ 19 E-GovG) entfaltet jedenfalls die Wirkung einer Beglaubigung durch die Kanzlei.

§ 19 E-GovG

(1) Die Amtssignatur ist eine elektronische Signatur im Sinne des Signaturgesetzes, deren Besonderheit durch ein entsprechendes Attribut im Signaturzertifikat ausgewiesen wird.

  (2) Die Amtssignatur dient der erleichterten Erkennbarkeit der Herkunft eines Dokuments von einer Behörde. Sie darf daher ausschließlich von Behörden unter den näheren Bedingungen des Abs. 3 bei der elektronischen Unterzeichnung und bei der Ausfertigung der von ihnen erzeugten Dokumente verwendet werden.

  (3) Die Darstellung der Amtssignatur in Ansichten elektronischer Dokumente geschieht durch eine Bildmarke, die die Behörde im Internet als die ihre gesichert veröffentlicht hat. Neben der Bildmarke sind in der Ansicht zumindest die Seriennummer sowie der Name und das Herkunftsland des Zertifizierungsdiensteanbieters und der eigentliche Signaturwert anzugeben. Die Signaturprüfung muss über die Rückführung der Ansicht des gesamten Dokuments in eine Form, die die Signaturprüfung zulässt, möglich sein. Jene zusätzlichen Informationen, die für die Wiederherstellung des elektronischen Dokuments aus der Ansicht notwendig sind, hat der Aussteller des Dokuments ebenfalls im Internet gesichert zu veröffentlichen.

Vorgeschlagene Fassung:
§ 18 Abs. 3 AVG

Schriftliche Erledigungen sind vom Genehmigungsberechtigten mit seiner

Unterschrift zu genehmigen; wurde die Erledigung elektronisch erstellt, kann an die Stelle dieser Unterschrift ein Verfahren zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 EGovG) des Genehmigenden und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) der Erledigung treten.
§ 18 Abs. 4 AVG

Jede schriftliche Ausfertigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Datum der Genehmigung und den Namen des Genehmigenden zu enthalten. Ausfertigungen in Form von elektronischen Dokumenten haben eine Amtssignatur (§ 19 E-GovG) zu enthalten. Ausfertigungen in Form von Ausdrucken oder Kopien elektronischer Dokumente haben entweder die Voraussetzungen des § 20 E-GovG oder die Voraussetzungen des folgenden Satzes zu erfüllen. Sonstige Ausfertigungen haben die Unterschrift des Genehmigenden zu enthalten; an die Stelle dieser Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, dass die Ausfertigung mit der Erledigung übereinstimmt und die Erledigung gemäß Abs. 3 genehmigt worden ist. Das Nähere über die Beglaubigung wird durch Verordnung geregelt.

Stellungnahme: Amt der Tiroler Landesregierung
Der Abs. 4 dritter und vierter Satz dieser Bestimmung sieht im Ergebnis vor, dass Ausfertigungen in Form von Ausdrucken oder Kopien elektronischer Dokumente entweder unterschrieben oder beglaubigt sein oder die Amtssignatur enthalten müssen. Dies wirft, wie anlässlich der stattgefundenen Besprechungen

schon mehrfach deponiert wurde, im praktischen Vollzug massive Probleme auf. Zwar sind aufgrund des § 82 Abs. 14 (Art. 2 Z. 31) bis einschließlich 2010 schriftliche Ausfertigungen von elektronisch erstellten Erledigungen auch ohne Unterschrift, Beglaubigung oder Amtssignatur zulässig. Dieser Übergangsfrist

liegt die Annahme zugrunde, dass bei einer im Übergangszeitraum durchgeführten Umstellung der bestehenden Drucklösungen auf Einzeldokumente und auf gängige Dokumentenformate die Implementierung der Amtssignatur nur einen zu vernachlässigenden Mehraufwand erfordern würde.

Die Überprüfung der bestehenden Lösungen hat demgegenüber aber ergeben, dass Druckstraßenlösungen für die Verarbeitung von Einzeldokumenten bei Massenerledigungen nicht wirklich geeignet sind. Darüber hinaus müssen aufgrund der Verwendung von Vordrucken und der unterschiedlichen Ausformung

von Zahlungshilfen (Erlagschein beim Ausdruck, Link zum Zahlungssystem bei elektronischen Ausfertigungen) elektronische Erledigungen und Ausdrucke ohnehin unterschiedlich gestaltet werden. Eine händische

Unterschrift ist bei Massenerledigungen ebenfalls nicht praktikabel. Zu dem mit einer händischen Unterschrift an sich verbundenen hohen Aufwand kommt noch, dass die Ausdrucke vielfach zentral und damit räumlich entfernt von der zuständigen Behörde erstellt werden.

Andererseits ergibt sich aufgrund der Anbringung der Amtssignatur auf dem Ausdruck bzw. der Kopie kein Mehrwert, weil bei der Verwendung gängiger Signatursysteme die Signaturinformationen verloren gehen. Die Anführung einer Telefonnummer zur Verifizierung würde einer Aufforderung zu vermehrten Rückfragen gleichkommen. Aus der Praxis sind keine Probleme mit entsprechend der derzeitigen Gesetzeslage ebenfalls nicht unterschriebenen Ausfertigungen bekannt. Dem sohin nicht erkennbaren Nutzen stehen ein erheblicher Mehraufwand und eine Fülle von derzeit noch nicht gelösten Problemen gegenüber. Schriftliche Ausfertigungen in Form von Ausdrucken und Kopien sollen daher auch künftig zeitlich unbeschränkt ohne das Erfordernis einer Unterschrift, Beglaubigung oder Amtssignatur zugestellt werden dürfen. Auf den im Gegenstand gefassten Beschluss der Landesamtsdirektorenkonferenz von 16.3.2007 wird hingewiesen.

Stellungnahme: Amt der Kärntner Landesregierung

Im Hinblick auf die Neufassung des § 18 Abs. 4 AVG wird eine eigene Regelung für notwendig erachtet, wonach bei vervielfältigten schriftlichen Ausfertigungen nur das Original der Unterschrift, der Beglaubigung oder der Amtssignatur bedarf (beachte in diesem Zusammenhang noch die Sonderregel des § 82 Abs. 14 letzter Satz; siehe zur zuvor geltenden Rechtslage § 18 Abs. 4 vorletzter Satz AVG in der Fassung BGBl. I Nr. 158/1998).

So wie ein amtssigniertes elektronisches Dokument in jeder seiner elektronischen Ausfertigungen (automatisch) die Amtssignatur enthält bzw. als Papierausfertigung die Merkmale gemäß § 20 E-GovG aufweisen kann, so sollte es auch zulässig sein, dass Vervielfältigungen eines mit Unterschrift oder Beglaubigung versehenen papierförmigen Erledigungsoriginals hergestellt werden können, ohne dass jede der vervielfältigten Ausfertigung unterschrieben oder beglaubigt werden muss. Dies deshalb, weil in der Praxis aus Effizienzgründen häufig vervielfältigte Ausfertigungen (Kopien) eines elektronisch oder nicht-elektronisch erstellten Dokuments auf Papierbasis hergestellt werden müssen (so insbesondere Gleichschriften, z.B. bei Verhandlungskundmachungen, die an bekannte Beteiligte ergehen).

Stellungnahme: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

§ 18 Abs. 4 sieht vor, dass Ausfertigungen entweder die Unterschrift des Genehmigenden oder die Beglaubigung durch die Kanzlei oder eine Amtssignatur zu enthalten haben. Diese Regelung wird im Hinblick auf den zu erwartenden gewaltigen Verwaltungsaufwand abgelehnt.

Nach Ansicht der NÖ Landesregierung sollte vielmehr eine Regelung geschaffen werden, wonach schriftliche Erledigungen die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt worden sind oder die mit Telefax im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise übermittelt werden weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung bedürfen (vgl. die Rechtslage nach der Verwaltungsverfahrensnovelle 1998, BGBl. I Nr. 158/1998).

Stellungnahme: Amt der Vorarlberger Landesregierung

Schriftliche Erledigungen, die elektronisch erstellt wurden, sollten grundsätzlich ohne Unterschrift bzw. Amtssignatur zugestellt werden können. Dies ist besonders im Hinblick auf Massenerledigungen (z.B. bei Strafverfahren) notwendig. Der im Entwurf vorgesehenen Verlängerung der Übergangsfrist bis 31. Dezember 2010 (§ 82 Abs. 14 AVG) liegt die Annahme zugrunde, dass die Umstellung nur eine Zeitfrage darstellt. Die bisherigen Lösungsversuche haben allerdings gezeigt, dass die Implementierung der Amtssignatur nicht nur im Hinblick auf den Mehraufwand kritisch ist, sondern es noch zahlreiche ungelöste Probleme gibt.

Stellungnahme: Amt der Wiener Landesregierung

Obwohl generell begrüßt wird, dass vom unbedingten Erfordernis der Rückführbarkeit im § 19 Abs. 3 des ebenfalls in Begutachtung befindlichen Entwurfes der E-GovGNovelle 2007 Abstand genommen wurde, birgt die Regelung der Amtssignatur in den §§ 19 und 20 E-GovG neu im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen § 18 Abs. 4 AVG Probleme in der Umsetzbarkeit. Das ab 2010 bestehende Erfordernis, dass Ausfertigungen in Form von Ausdrucken oder Kopien elektronischer Dokumente entweder die Voraussetzungen des § 20 E-GovG zu erfüllen haben - sprich, dass das zugrunde liegende elektronische Dokument mit einer Amtssignatur versehen sein muss – oder vom Genehmigenden zu unterschreiben sind, würde für sogenannte Massenerledigungen einen erheblichen Aufwand in der Umstellung verursachen. Dem gegenüber ist kein Mehrwert für den Ausdruck erkennbar, da die Verifizierbarkeit des schriftlichen Dokumentes durch die Angaben der Behörde für den Empfänger ohnedies gegeben ist. Die andere Alternative - händische Unterschrift/Beglaubigung auf dem Ausdruck - birgt ebenfalls einen hohen (Personal-)aufwand in sich und wäre dem allgemeinen Ziel der E-Government-Strategie der Verwaltung wohl abträglich.

Stellungnahme: Amt der Steiermärkischen Landesregierung

In § 18 Abs. 4 wird ausgeführt, dass Ausfertigungen in Form von Ausdrucken entweder unterschrieben bzw. beglaubigt sein oder die Amtssignatur enthalten müssen. Dies wirft, wie schon mehrfach deponiert, massive Probleme auf. Zwar können laut § 82 Abs. 14 schriftliche Ausfertigungen von elektronisch erstellten Erledigungen bis 2010 auch ohne Unterschrift oder Beglaubigung erstellt werden. Dieser Frist liegt die Annahme zugrunde, dass bei einer in diesem Zeitraum durchgeführten Umstellung der bestehenden Drucklösungen auf Einzeldokumente und auf gängige Dokumentenformate die Implementierung der Amtssignatur nur einen zu vernachlässigenden Mehraufwand bedeutet.

Eine Überprüfung der bestehenden Lösungen hat aber ergeben, dass die Druckstraßenlösungen für die Verarbeitung von Einzeldokumenten bei Massenerledigungen nicht wirklich geeignet sind. Darüber hinaus müssen auf Grund der Verwendung von Vordrucken bei Ausdrucken und der unterschiedlichen Ausformung von Zahlungshilfen (Erlagschein beim Ausdruck, Link zum

Zahlungssystem bei elektronischen Ausfertigungen) elektronische Erledigungen und Ausdrucke ohnehin unterschiedlich gestaltet werden. Eine händische Unterschrift von Massenerledigungen ist ebenfalls nicht praktikabel. Zum hohen Aufwand für eine händische Unterschrift kommt noch das Faktum, dass der Ausdruck vielfach zentral und damit räumlich entfernt von der zuständigen Behörde durchgeführt wird.

Auf Empfängerseite bringt das Anbringen einer Amtssignatur auf dem Ausdruck keinen Mehrwert. Die Signaturinformationen gehen bei Verwendung gängiger Signatursysteme beim Ausdruck verloren. Die Angabe einer Telefonnummer zur Verifizierung würde einer Aufforderung zu vermehrten Rückfragen gleichkommen. In der Praxis sind auch keine Probleme mit derartigen nicht unterschriebenen Ausfertigungen entsprechend der derzeitigen Gesetzeslage bekannt.

Daher steht einem immens hohen Aufwand und einer Fülle von derzeit noch nicht gelösten Problemen kein erkennbarer Nutzen gegenüber. Schriftliche Ausfertigungen in Form von Ausdrucken sollen daher ohne Befristung weiterhin ohne Unterschrift bzw. Amtssignatur zugestellt werden können. Auf den Beschluss der Landesamtsdirektorenkonferenz von 16. März 2007 wird hingewiesen.

In § 18 Abs. 4 fehlt überdies eine Regelung, die es auf Dauer ermöglicht, dass bei vervielfältigten schriftlichen Ausfertigungen nur das Original mit Unterschrift, Beglaubigung oder Amtssignatur versehen sein muss. Eine solche Möglichkeit entspricht den Bedürfnissen der Praxis. Die neugefasste Übergangsbestimmung des § 82 Abs. 14 ist überdies im Gegensatz zur geltenden Rechtslage so  formuliert, dass nicht einmal für den Übergangszeitraum bis Ende 2010 ganz sicher ist, dass bei Kopien nur das Original einer Unterschrift, Beglaubigung oder Amtssignatur bedarf, auch wenn dies eher anzunehmen ist.

Stellungnahme: Amt der Burgenländischen Landesregierung

In der Praxis wird bei elektronisch erstellten Dokumenten das Word-Dokument

ausgedruckt und mittels eigenhändiger Unterschrift als Urschrift genehmigt. Dieser

genehmigte Word-Text wird über den Server gemail oder gefaxt. Eine elektronische Genehmigung oder elektronische Beurkundung sind derzeit nicht eingerichtet. Diese Vorgangsweise ist einfach und kostengünstig, es gab bisher keine Probleme hinsichtlich Identifizierung und Echtheit der Urkunde. Ein Mehrwert durch die Anordnung, dass ein Papierausdruck einer elektronisch erstellten Erledigung, die die eigenhändige Unterschrift des Genehmigenden oder eine Beglaubigung oder eine Amtssignatur tragen muss, ist nicht ersichtlich.

Problematisch wird diese vorgesehene Regelung auch bei der Abfertigung von Massenerledigungen, vor allem im Strafverfahren. Eine händische Unterschrift bei Massenerledigungen ist ebenfalls nicht praktikabel. Schriftliche Ausfertigungen in Form von Ausdrucken sollen daher ohne Befristung weiterhin ohne Unterschrift bzw. Amtssignatur zugestellt werden können.

Stellungnahme: Österreichischer Städtebund

§ 18 Abs. 4 leg. cit.: Das Aufbringen einer Amtssignatur auf eine für den Ausdruck in Papierform vorgesehene Ausfertigung elektronischer Dokumente ist problematisch, da die Signaturinformationen beim Ausdruck verloren gehen. Diesem Umstand wird durch die Zulassung von alternativen Formen der Überprüfbarkeit ausgedruckter elektronischer Dokumente im novellierten § 20 E-GovG. Rechnung getragen. Hinzu kommen die durch ein Aufbringen der Amtssignatur – insbesondere bei Massenverarbeitung – entstehenden und teilweise beträchtlichen Kosten durch software- und hardwaretechnische Umstellungen, wie diese auch in der Position der Länder näher ausgeführt werden.

Andererseits ist im Sinne des Konzepts der dualen Zustellung zu bedenken, dass ein Auseinanderhalten von schriftlichen Ausfertigungen elektronischer Dokumente, die nur für den Ausdruck über Druckstraße bestimmt sind und jenen, die in elektronischer Form zugestellt werden können, seitens der Behörde im Prinzip nicht möglich, da die Entscheidung über die mögliche Zustellvariante erst beim Zustellkopf getroffen wird. In der Praxis und zur Aufwertung/Förderung des Konzepts der dualen Zustellung wird es daher notwendig sein, hier eine verträgliche Lösung in Form eines Verzichts des Aufbringens einer Amtssignatur zu finden und ausschließlich auf die alternativen Formen einer Überprüfbarkeit von schriftlichen Ausfertigungen behördlicher Erledigungen, die teilweise sehr probate und bürgerfreundliche Lösungen zulassen (wie z. B. Bescheidarchiv oder telefonische Nachfrage) abzustellen.

Stellungnahme: Amt der Salzburger Landesregierung

1. Gemäß dem zweiten Satz des § 18 Abs 4 haben Ausfertigungen in Form von elektronischen Dokumenten mit Inkrafttreten des geplanten Vorhabens (1. Jänner 2008) eine Amtssignatur nach § 19 E-GovG zu enthalten. Ist bereits die Genehmigung der Erledigung (§ 18 Abs 3) unter Verwendung der Amtssignatur erfolgt,  dann enthält jede elektronische Ausfertigung automatisch diese Amtssignatur.

Aufgrund der bislang unmöglichen technischen Realisierbarkeit der Amtssignatur hat das Land Salzburg bis dato keine Umsetzungsschritte unternommen. Eine Umsetzung bis zum geplanten Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vorhabens (§ 82 Abs 15 AVG) ist daher nicht möglich. Für einen Übergangszeitraum zumindest bis zum Ende des Jahres 2008 sollten bei Ausfertigungen von elektronischen Dokumenten im Sinn einer weitgehenden Technologieoffenheit neben der Amtssignatur auch andere gleichwertige Verfahren zum Nachweis einer Behördenerledigung (§ 19 Abs 2 E-GovG) zugelassen werden.

2. Ausfertigungen in Form von Ausdrucken oder Kopien elektronischer Dokumente („Papierausfertigungen“)  haben gemäß dem dritten Satz des § 18 Abs 4 entweder die Voraussetzungendes § 20 E-GovG (rückführbar bzw verifizierbar amtssigniert) zu erfüllen oder die Unterschrift des Genehmigenden zu enthalten, die auch durch eine Beglaubigung der Kanzlei ersetzt werden kann. Gemäß dem geplanten § 82 Abs 14 AVG kann im Fall von schriftlichen Ausfertigungen von elektronisch erstellten Erledigungen oder von schriftlichen Ausfertigungen, die an einer elektronischen Zustelladresse – also gemäß dem geplanten § 37 Abs 1 des Zustellgesetzes ohne Zustellnachweis – zugestellt werden sollen, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 von einer Amtssignatur, Unterschrift oder Beglaubigung abgesehen werden.

Die Verwendung der Amtssignatur bei schriftlichen Ausfertigungen elektronischer Dokumente wirft jedoch massive Probleme auf. Der im geplanten § 82 Abs 14 AVG festgelegten Übergangsfrist liegt die Annahme zugrunde, dass bei einer in diesem Zeitraum durchgeführten Umstellung der bestehenden Drucklösungen auf Einzeldokumente und auf gängige Dokumentenformate die Implementierung der Amtssignatur nur einen zu vernachlässigenden Mehraufwand bedeutet. Eine Überprüfung der bestehenden Lösungen hat jedoch ergeben, dass die Druck​straßenlösungen für die Verarbeitung von Einzeldokumenten bei Massen​​erledigungen nicht geeignet sind. Darüber hinaus müssen elektronische Erledigungen und Ausdrucke auf Druckstraßen unterschiedlich gestaltet sein, da bei solchen Ausdrucken Vorlagen bzw Vordrucke zum Einsatz kommen. 
Andererseits bewirkt das Anbringen einer Amtssignatur auf dem Ausdruck keinen Mehrwert – weder für den Beteiligten noch für die Verwaltung. Die Signaturinformationen gehen bei Verwendung gängiger Signatursysteme beim Ausdruck verloren (Medienbruch).
Die Angabe einer Telefonnummer zur Verifizierung würde einer Aufforderung

zu vermehrten Rückfragen gleichkommen. In der Praxis sind bisher keine Probleme mit nicht unterschriebenen Ausfertigungen entsprechend der derzeitigen Gesetzeslage bekannt. Daher steht einem immens hohen Aufwand und einer Fülle von derzeit noch nicht gelösten Problemen im Zusammenhang mit der Amtssignatur auf schriftlichen Ausdrucken kein erkennbarer Nutzen gegenüber.

Auch erscheint eine eigenhändige Unterschrift von Massenerledigungen nicht praktikabel. 

Es wird daher die (unbefristete) Aufnahme einer am letzten Satz des § 18 Abs 4 AVG in der Fassung des Gesetzes BGBl I Nr 158/1998 angelehnten Bestimmung vorgeschlagen. Korrespondierend dazu ist auch zu regeln, dass auf Papier ausgedruckte elektronische Dokumente einer Behörde die Vermutung der Echtheit für sich haben. 3. Der geplante § 18 lässt eine Regelung für Ausdrucke aus Fachapplikationen, die nur Daten an einen Drucker liefern, auf dem sie mit Druckformularen verknüpft ein Druckdokument erzeugen, vermissen. Diesen Ausdrucken liegt kein elektronisches Dokument zu Grunde. Eine entsprechende, den § 18 ergänzende Regelung könnte entweder nach dem Vorbild des § 18 Abs 4 AVG in der Fassung des Gesetzes BGBl I Nr 158/1998 oder durch eine Anpassung des § 20 E-GovG getroffen werden.

Stellungnahme: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Im § 18 Abs. 4 wird ausgeführt, dass Ausfertigungen in Form von Ausdrucken entweder unterschrieben bzw. beglaubigt sein oder die Amtssignatur enthalten müssen. Dies wirft, wie bereits mehrfach angemerkt wurde, massive Probleme auf. Zwar können gemäß § 82 Abs. 14 schriftliche Ausfertigungen von elektronisch erstellten Erledigungen bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 auch ohne Unterschrift oder Beglaubigung erstellt werden. Dieser Frist liegt jedoch die Annahme zugrunde, dass bei einer in diesem Zeitraum durchgeführten Umstellung der bestehenden Drucklösungen auf Einzeldokumente und auf gängige Doku​mentenformate die Implementierung der Amtssignatur nur einen zu vernachlässigenden Mehraufwand bedeutet. Eine Überprüfung der bestehenden Lösungen hat aber ergeben, dass die Druckstraßenlösungen für die Verarbeitung von Einzeldokumenten bei Massenerledi​gungen nicht wirklich geeignet sind. Darüber hinaus müssen auf Grund der Verwendung von Vordrucken bei Ausdrucken und der unterschiedlichen Ausformung von Zahlungshilfen (Erlagschein beim Ausdruck, Link zum Zahlungssystem bei elektronischen Ausfertigungen) elektronische Erledigungen und Ausdrucke ohnehin unterschiedlich gestaltet werden. Eine händische Unterschrift von Massenerledigungen ist ebenfalls nicht praktikabel. Zum hohen Aufwand für eine händische Unterschrift kommt noch das Faktum, dass der Ausdruck viel​fach zentral und damit räumlich entfernt von der zuständigen Behörde durchgeführt wird.

Auf der anderen Seite bringt das Anbringen einer Amtssignatur auf dem Ausdruck keinen Mehrwert. Die Signaturinformationen gehen bei Verwendung gängiger Signatursysteme beim Ausdruck verloren. Die Angabe einer Telefonnummer zur Verifizierung würde einer Aufforderung zu vermehrten Rückfragen gleichkommen. In der Praxis sind auch keine Probleme mit derartigen nicht unterschriebenen Ausfertigungen entsprechend der derzeiti​gen Gesetzeslage bekannt.

Daher steht einem immens hohen Aufwand und einer Fülle von derzeit noch nicht gelösten Problemen kein erkennbarer Nutzen gegenüber. Schriftliche Ausfertigungen in Form von Ausdrucken sollen daher ohne Befristung weiterhin ohne Unterschrift bzw. Amtssignatur zugestellt werden können. Auf den diesbezüglichen Beschluss der Landesamtsdirektoren​konferenz von 16. März 2007 wird im vorliegenden Zusammenhang hingewiesen.

Beginn des Fristenlaufes

§ 13 Abs 5 AVG

Geltende Fassung 

Zur Entgegennahme mündlicher Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, zur Entgegennahme schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden. Schriftliche Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden binnen offener Frist in einer technischen Form eingebracht werden, die die Feststellung des Zeitpunkts des Einlangens ermöglicht, gelten als rechtzeitig eingebracht.

Behördliche Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmten Zeiten sind von der Behörde durch Anschlag an der Amtstafel sowie im Internet kundzumachen.
Vorgeschlagene Fassung 

Die Behörde ist nur während der Amtsstunden verpflichtet, schriftliche Anbringen entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten, und, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, mündliche oder telefonische Anbringen entgegenzunehmen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmte Zeit sind im Internet und durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen.

Stellungnahme: Amt der Tiroler Landesregierung 

Hier sollte die nach dem geltenden Abs. 5 zweiter Satz bestehende Möglichkeit, elektronische Anbringen grundsätzlich auch außerhalb der Amtsstunden einzubringen, beibehalten werden. Elektronische Einrichtungen, wie E-mail-Systeme oder Faxgeräte, sollen nicht (und können zum Teil auch nicht) außer Betrieb genommen werden. Auch ist für den Rechtsunterworfenen nicht ersichtlich, ob die Behörde ein bestimmtes Empfangsgerät empfangsbereit hält oder nicht, wodurch eine erhebliche Rechtsunsicherheit entstünde. Auch bestehen gerade etwa im Fremdenrecht und im Veranstaltungsrecht zum Teil sehr kurze Fristen, deren Einhaltung zumindest erheblich erschwert würde. Weiterhin vorgesehen werden müsste aber auch, dass behördliche Entscheidungsfristen erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen beginnen. 

Stellungnahme: Amt der Kärntner Landesregierung  
Nach dem vorgeschlagenen § 13 Abs. 5 ist die Behörde u.a. verpflichtet, nur während der Amtsstunden schriftliche Anbringen entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten. Bedenklich erscheint der ersatzlose Entfall der gesetzlichen 6 von 15 6/SN-97/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt Fiktion des geltenden § 13 Abs. 5 zweiter Satz. Ungeregelt und damit unklar bleiben die Rechtsfolgen für den Fall, dass ein Anbringen außerhalb der Amtsstunden binnen offener Frist mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise eingebracht wird. Nach ho. Dafürhalten genügt es nicht, diese Frage allein in den Materialien abzuhandeln, zumal sie auch Auswirkungen auf die Einbringung schriftlicher Einwendungen haben kann (siehe ferner die untenstehenden Bemerkungen zu Art. 2 Z 17).
Stellungnahme: Amt der Niederösterreichischen  Landesregierung 
Es fällt auf, dass im Unterschied zur geltenden Rechtslage (vgl.  Hengstschläger/Leeb, Kommentar zum AVG, 1. Teilbd., 2004, § 18, Rz. 8) und zum zuvor geltenden § 13 Abs. 9 AVG in der Fassung des  Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 65/2002, eine Bestimmung nicht enthalten ist, die zum Einscannen und zur elektronischen Speicherung von ursprünglich papierbasierten Anbringen ermächtigt. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird jedoch ho. ein dringendes rechtspolitisches Bedürfnis für eine derartige Regelung erblickt. Der derzeitige § 13 Abs. 5 legt fest, dass schriftliche Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden binnen offener Frist in einer technischen Form eingebracht werden, die die Feststellung des Zeitpunkts des Einlanges ermöglicht, als rechtzeitig eingebracht gelten. Behördliche  Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. Diese Regelung ist im Entwurf nicht mehr vorgesehen. Aus unserer Sicht wäre es jedoch dringend erforderlich diese Bestimmung beizubehalten. Dieser Regelung kommt nämlich in Verfahren mit sehr kurzen Entscheidungsfristen (z.B. Schubhaftbeschwerden, hier beträgt die Entscheidungsfrist im Regelfall eine Woche) besondere Bedeutung zu.

Stellungnahme Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Die bestehende Regelung des Abs. 5 sollte belassen werden. Technische Einrichtungen zur Entgegennahme von Anbringen, wie E-Mail und Fax, können und sollen nicht außer Betrieb genommen werden. Gerade bei kurzen Fristen (z.B. nach dem Versammlungsgesetz) wäre dem Bürger anderenfalls deren Einhaltung nicht möglich.

Stellungnahme: Amt der Wiener Landesregierung

Während die derzeit geltende Regelung, für den Fall, dass ein Anbringen außerhalb der Amtsstunden eingebracht wird, gleichzeitig normiert, dass die behördliche Entscheidungsfrist erst mit Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen beginnt, enthält die vorgeschlagene Bestimmung keine derartige Regelung. Diese wurde offensichtlich ersatzlos gestrichen, ohne dass den Erläuterungen über die Beweggründe hierfür etwas zu entnehmen ist. Daraus muss geschlossen werden, dass der Zeitpunkt in dem die Entscheidungsfrist zu laufen beginnt ident ist mit jenem des Einlangens bei der Behörde.

Das erscheint jedoch bei sehr kurz bemessenen Entscheidungsfristen und zwar insbesondere dann, wenn das Anbringen nach Ende der Amtsstunden unmittelbar vor einem gesetzlichen Feiertag bzw. Wochenende eingebracht wird, als problematisch, weil hier die Entscheidungsfrist der Behörde um mehrere Tage verkürzt wäre. Es wird daher angeregt, eine der bisherigen Rechtslage entsprechende Regelung in § 13 Abs. 5 der Novelle aufzunehmen.

Weiter ist festzuhalten, dass § 13 Abs. 5 zweiter Satz AVG betreffend die Rechtzeitigkeit der Einbringung schriftlicher Anbringen in einer technischen Form, welche die Feststellung des Zeitpunktes des Einlangens ermöglicht, aus dem Rechtsbestand entfernt werden soll. Es wird aus Rechtssicherheitsgründen angeregt, diese Regelung jedenfalls beizubehalten, da andernfalls in vielen Fällen mit erheblichen Beweisschwierigkeiten bei der Beurteilung der Rechtzeitigkeit einer Eingabe zu rechnen wäre.

Stellungnahme: Amt der Steiermärkischen Landesregierung

In § 13 Abs. 5 ist bisher die Bestimmung enthalten, dass behördliche Entscheidungsfristen erst mit Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen beginnen. Da technische Einrichtungen zur  Entgegennahme von Anbringen, wie E-Mail und Fax nicht problemlos täglich außer Betrieb genommen werden können und auch gar nicht außer Betrieb genommen werden sollen, ist es wichtig, die bisherige Bestimmung beizubehalten. Es gibt beispielsweise im Veranstaltungs- und auch im Fremdenrecht Verfahren mit äußerst kurzen Fristen, die sonst nicht eingehalten werden könnten.

Stellungnahme: Amt der Burgenländischen Landesregierung

Gemäß dem derzeit geltenden Recht (§ 13 Abs. 5 AVG) beginnen im Falle

außerhalb der Amtsstunden in einer technischen Form eingebrachte Anbringen, die die Feststellung des Zeitpunkt des Einlangens ermöglichen (betrifft in der Praxis vorwiegend Telefax und E-Mail), behördliche Entscheidungsfristen erst mit dem

Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. Eine dem § 13 Abs. 5 dritter Satz AVG

vergleichbare Vorschrift enthält der nunmehr im Entwurf vorgeschlagene § 13 AVG

nicht mehr. Im Entwurf wird lediglich angeführt, dass die Behörde nicht verpflichtet ist, außerhalb der Amtsstunden schriftliche Anbringen entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten. Aus den Erläuterungen ergibt sich allerdings, dass für den Fall, dass eine Bereitschaft zur Entgegennahme von Anbringen außerhalb der Amtsstunden - etwa durch eingeschaltete technische Geräte - besteht, auch die Einbringung außerhalb der Amtsstunden möglich ist und das Anbringen mit diesem Tag auch tatsächlich als eingebracht gilt. 
Während es bei einem Telefaxgerät noch relativ einfach (aber nicht

serviceorientiert) sein würde, es auszuschalten, ist dies regelmäßig bei der verwendeten EDV-Ausstattung nicht möglich, weil im Regelfall die Datensicherung nachts erfolgt und daher jedenfalls bestimmte elektronische Geräte, auf denen allerdings auch regelmäßig ankommende E-Mails gespeichert werden, auch nachts betrieben werden müssen und somit jedenfalls E-Mails in den Verfügungsbereich der Behörde gelangen (die wenig serviceorientierte Alternative wäre, die Erreichbarkeit der Behörde per E-Mail wieder abzuschaffen). Langen nun auf diese Art Anbringen außerhalb der Amtsstunden ein, so würde speziell in jenen Fällen, in denen eine bloß kurze Entscheidungsfrist besteht - wie etwa im Falle von Schubhaftbeschwerden (Entscheidungsfrist: eine Woche) oder Einstweiligen Verfügungen nach dem Vergaberecht (Entscheidungsfrist: eine Woche) die Entscheidungsfrist noch weiter verkürzt werden. Eine derartige - von der Behörde

nicht beeinflussbare und im Belieben des Antragstellers stehende - Verkürzung der

(vor allem einer ohnedies nur kurzen) Entscheidungsfrist wollte gerade der derzeit

geltende § 13 Abs. 5 dritter Satz AVG hintanhalten. Es wird daher angeregt, eine

entsprechende Ergänzung vorzunehmen.

Stellungnahme: Österreichischer Städtebund

§ 13 Abs. 5 leg. cit.: Die neue Formulierung von § 13 Abs. 5 geht in Hinblick auf Kommunikationstechniken wie E-Mail oder Formularserver an der Praxis vorbei und würde einerseits einen nicht vertretbaren Aufwand für die Behörden bedeuten und wäre andererseits auch gegenüber der Bevölkerung nicht vertretbar. Weiters ist festzuhalten, dass entgegen dem geltenden Recht und dem ersten Novellierungsvorschlag 2006 (damals in Abs 2) nicht mehr enthalten ist, dass behördliche Entscheidungsfristen erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen beginnen. Diese Klarstellung ist aber wichtig, wenn es in den Materiengesetzen Entscheidungsfristen von wenigen Tagen gibt. Daher ist zu fordern, dass – wie bisher – bei außerhalb von Amtsstunden eingebrachten Anbringen etc, die behördliche Entscheidungsfrist erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen beginnen. Aus den genannten Gründen plädiert der Österreichische Städtebund dafür, die bisherige Bestimmung des Abs. 5 beizubehalten.

Stellungnahme: Amt der Salzburger Landesregierung
Gemäß den Erläuterungen zu Abs 5 gilt, wenn die Behörde auch außerhalb ihrer Amtsstunden ein Empfangsgerät empfangsbereit hält und ein Anbringen zwar außerhalb der Amtsstunden, aber noch innerhalb der offenen Frist bei ihr einlangt, dieses als fristgerecht eingebracht. Diese Erläuterungen finden im Gesetzestext jedoch keine Grundlage. 
Im Gegenteil: Der geltende zweite Satz des Abs 5, auf den diese Erläuterungen zutreffen würden, ist im geplanten Abs 5 nicht mehr enthalten.

Auch fehlt eine dem dritten Satz des geltenden Abs 5 vergleichbare Regelung des Beginns behördlicher Entscheidungsfristen im Fall eines zulässigen Anbringens außerhalb der Amtsstunden.

Die im zweiten und dritten Satz des geltenden Abs 5 enthaltenen Regelungen sind für die Behörden von allergrößter Bedeutung und sollten daher beibehalten werden.

Stellungnahme: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Im § 13 Abs. 5 ist derzeit die Bestimmung enthalten, dass behördliche Entscheidungsfristen erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen beginnen. Da technische Einrichtun​gen zur Entgegennahme von Anbringen, wie E-Mail und Fax, nicht außer Betrieb genom​men werden können (E-Mail) und im Übrigen auch gar nicht außer Betrieb genommen werden sollen, wäre es wichtig, zur Klarstellung die bisherige Bestimmung beizubehalten. Bei anderem Verständnis entstünde das Problem, dass es beispielsweise im Veranstaltungs- und auch im Fremdenrecht Verfahren mit äußerst kurzen Fristen gibt, die dann nicht mehr eingehalten werden könnten. 

Verwendung von Kopien

§ 13 Abs. 5 AVG
Geltende Fassung:

Zur Entgegennahme mündlicher Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, zur Entgegennahme schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden. Schriftliche Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden binnen offener Frist in einer technischen Form eingebracht werden, die die Feststellung des Zeitpunkts des Einlangens ermöglicht, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmten Zeiten sind von der Behörde durch Anschlag an der Amtstafel sowie im Internet kundzumachen.

Vorgeschlagene Fassung:

Die Behörde ist nur während der Amtsstunden verpflichtet, schriftliche Anbringen entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten, und, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, mündliche oder telefonische Anbringen entgegenzunehmen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmte Zeit sind im Internet und durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen.

Stellungnahme: Amt der Tiroler Landesregierung 

Ergänzend wird auf folgende, im § 13 Abs. 5 in der Fassung des Entwurfes eines Verfahrens- und Zustellrechtsänderungsgesetzes 2006 (zur Begutachtung ausgesandt zu GZ BKA-600.127/0004-V/1/2006 vom 02.003.2006) vorgesehen gewesene Bestimmung verwiesen: 
„Die Behörde kann schriftliche Anbringen und andere eingereichte Unterlagen in Kopie zum Akt nehmen; als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals. Wenn sichergestellt ist, dass die in Kopie erfassten Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können, wird die Beweiskraft dieser Unterlagen dadurch nicht beeinträchtigt.“

Diese Beweiskraftregel stellt eine wesentliche Grundlage für die elektronische Aktenführung dar, weil sie die Aufbewahrung von Unterlagen in Papierform zusätzlich zum elektronischen Akt erübrigt. Eine entsprechende Bestimmung sollte daher jedenfalls in das Gesetz aufgenommen werden.
Stellungnahme: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

Weiters war im Entwurf eines Verfahrens- und Zustellrechtsänderungsgesetzes 2006 als § 13 Abs. 5 folgende Bestimmung vorgesehen: „Die Behörde kann schriftliche Anbringen und andere eingereichte Unterlagen in Kopie zum Akt nehmen; als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals.

Wenn sichergestellt ist, dass die in Kopie erfassten Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können, wird die Beweiskraft dieser Unterlagen dadurch nicht beeinträchtigt.“ Diese Regelung stellt eine wesentliche Grundlage für die Führung von elektronischen Akten dar und sollte daher in den Entwurf aufgenommen werden.

Stellungnahme: Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Im Entwurf eines Verfahrens- und Zustellrechtsänderungsgesetzes 2006 war in §13 AVG folgender Absatz 5 vorgesehen:

„Die Behörde kann schriftliche Anbringen und andere eingereichte Unterlagen in Kopie zum Akt nehmen; als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals. Wenn sichergestellt ist, dass die in Kopie erfassten Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können, wird die Beweiskraft dieser Unterlagen dadurch nicht beeinträchtigt.“ Diese Bestimmung stellt eine wesentliche Grundlage für die Führung von elektronischen Akten dar und soll daher ins AVG aufgenommen werden. Dadurch wird verhindert, dass die Papierunterlagen zusätzlich zum ELAK aufbewahrt werden müssen. Die Behörde hat sicherzustellen, dass die Kopie vollständig und leserlich ist.

Stellungnahme: Österreichischer Städtebund

§ 13 Abs. 1 leg. cit: Hierin wird festgehalten, dass einem mündlichen Anbringen unabhängig von der technischen Einbringungsform jedes Anbringen gleichzuhalten ist, dessen Inhalt nicht zumindest in Kopie zum Akt genommen werden kann. Als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals. In der für 2006

vorgesehenen Novelle zum AVG war unter § 13 Abs. 5 folgende Klarstellung vorgesehen: „Die Behörde kann schriftliche Anbringen und andere eingereichte Unterlagen in Kopie zum Akt nehmen; als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals. 
Wenn sichergestellt ist, dass die in Kopie erfassten Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können, wird die Beweiskraft dieser Unterlagen dadurch nicht beeinträchtigt.“ Diese Feststellung wird in der Novelle 2007 komplett gestrichen und die in der Novelle 2006 geplante Feststellung wurde nicht in den Entwurf 2007 aufgenommen. In der derzeit geltenden Fassung des Abs 1 in § 13

lautet der 3. und 4. Satz: "Einem mündlichen Anbringen ist unabhängig von der technischen Einbringungsform jedes Anbringen gleichzuhalten, dessen Inhalt nicht zumindest in Kopie zum Akt genommen werden kann. Als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals." Bis zum Inkrafttreten dieser Bestimmung anlässlich der letzten Verfahrensgesetznovelle 2004 enthielt § 13 folgenden Abs 9, welcher anlässlich der mit der zitierten Novellierung erfolgten Neuregelung des Abs 1 entfallen ist: 
"Die Behörde kann Anbringen und andere das Verfahren betreffende Unterlagen mit automationsunterstützter Datenverarbeitung erfassen. Diese Erfassung beeinträchtigt nicht die Beweiskraft, sofern sichergestellt ist, dass die so erfassten

Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können." Die Streichung dieses Absatzes wurde in der Regierungsvorlage zur Novelle BGBl I Nr 10/2004 damit begründet, dass "der auf die Zulässigkeit des Einscannens von Schriftstücken abzielende" bisherige Abs 9 "angesichts der allgemeinen Definition des Begriffes

der Kopie, die sich nunmehr in Abs. 1 befindet, als redundant aufgehoben werden kann". Wie im Aufsatz von Ewald WIEDERIN "E-Government und Verwaltungsverfahrensrecht", in "Internet und Recht", Wien, 2002 unter Hinweis auf die Ausführungen in der Regierungsnovelle zur Gesetzesnovelle BGBl I Nr 65/2002 (772 Blg NR XXI. GP 40) ausgeführt, wurden durch diese Bestimmung des Abs 9 die Behörden ermächtigt, "Anbringen und andere Unterlagen mit automationsunterstützter Datenverarbeitung zu erfassen. Diese Erfassung soll die Beweiskraft nicht beeinträchtigen, sofern eine nachträgliche Veränderung  ausgeschlossen ist. Der Sinn dieser Regelung liegt darin, auch die elektronischen Kopien an der Beweiskraft der Originalurkunde teilhaben zu lassen, um das Original entweder vernichten oder an den Absender zurückstellen zu können". In der nunmehrigen Novelle entfällt auch der bisherige 3. und 4. Satz, dessen Inhalt bei der Novelle BGBl I Nr 10/2004 als Grund dafür bezeichnet wurde, die Bestimmung des Abs 9 zu streichen. Wenngleich es bereits nach der derzeitigen geltenden Fassung fraglich sein konnte, ob die Bestimmung des vierten Satzes über die Anfertigung von Kopien eine gesetzliche Grundlage dafür bieten konnte, sämtliche im Zuge eines Verwaltungsverfahrens entstehenden Schriftstücke durch die Herstellung einer Kopie in Form des Einscannens in einen elektronischen Akt zu überführen und durchaus systematisch zu hinterfragen ist, ob die Regelung über "Anbringen" in § 13 des AVG der richtige Ort für die Festlegung einer gesetzlichen Grundlage zur Führung elektronischer Akte sein konnte, wird mit dem Wegfall dieser Bestimmung die Führung eines elektronischen Aktes, bei welchem ua auch in Papierform eingebrachte Schriftstücke eingescannt, somit in Kopieform

gebracht und damit letztlich Bestandteil des elektronisch geführten Aktes wurden, unmöglich gemacht. Wenngleich zuzugestehen ist, dass die Art der Führung eines Aktes – ob elektronisch oder in Papierform – als Angelegenheit betrachtet werden kann, welche von der jeweiligen Behörde intern in Form einer Büroordnung zu regeln ist, erweist sich nach bisheriger Ansicht des Gesetzgebers eine gesetzliche Grundlage, dass in Papierform vorliegende Schriftstücke eines Verwaltungsaktes durch die Einscannung in einen elektronisch geführten Akt eingebracht werden können und dieser elektronische Akt als Originalakt zu werten ist, als erforderlich. Der Österreichische Städtebund regt daher an, dass – sofern nach Ansicht des Gesetzgebers diesbezüglich Regelungen in einer behördeninternen Büroordnung nicht ohnedies ausreichen, was in den Erläuternden Bemerkungen auszuführen wäre – anlässlich der gegenständlichen Novellierung eine eindeutige gesetzliche Grundlage dafür geschaffen wird, dass im Falle einer Führung eines elektronischen Aktes sämtliche in Papierform vorliegende Schriftstücke (sowohl Anbringen, als auch sämtliche zwischen Antrag und Erledigung liegende Schriftstücke wie z. B. Niederschriften, Aktenvermerke, Schriftsätze im Zuge des Parteiengehörs aber auch eigenhändig unterfertigte Erledigungen) durch Herstellung von Kopien in Form einer Einscannung erfasst werden können und mit dieser Erfassung der elektronische Akt als Originalakt zu betrachten ist. Nach Ansicht des Österreichischen Städtebundes würde es sich anbieten, nunmehr im E-Government-Gesetz eine auf die Zulässigkeit des Einscannens sämtlicher in einem Verwaltungsakt entstehender Schriftstücke – also auch solcher, die nicht elektronisch vorliegen bzw. elektronisch produziert werden, abzielende einwandfreie gesetzliche Grundlage zu schaffen. Für jene Städte und Gemeinden, die bereits mit dem elektronischen Akt arbeiten und Eingangsdokumente einscannen, entsteht durch die angestrebte Änderung von § 13 Abs. 1 eine noch größere Rechtsunsicherheit bezüglich einer Gleichstellung von eingescannten Dokumenten im ELAK mit dem Papieroriginal. Die Konsequenz sind schlussendlich höhere Kosten und ein erhöhter manipulativer Aufwand aufgrund der aus der Änderung von § 13 Abs. 1 resultierenden Notwendigkeit einer – zumindest ängeren – Aufbewahrung der Papieroriginale. Der Österreichische Städtebund schlägt daher im Sinne der geführten Argumentation vor, die im Rahmen der Novelle 2006 unter § 13 Abs. 5 AVG vorgesehene Klarstellung in die Novelle 2007 aufzunehmen, allenfalls noch zu Präzisieren und § 13 Abs. 1 i.d.g.F. zu belassen.

Stellungnahme: Amt der Salzburger Landesregierung
Im Hinblick auf die große Bedeutung von elektronischen Aktenverwaltungssystemen ist es unbedingt erforderlich, eine der seinerzeitigen Entwurfsfassung des § 13 Abs 5 AVG vergleichbare gesetzliche Regelung zur beweisrechtlichen Gleichstellung elektronischer Kopien mit den in der vorgeschriebenen (Papier-)Form errichteten Urkunden in das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 aufzunehmen. Im Unterschied zum seinerzeitigen § 13 Abs 5 AVG sollte der Anwendungsbereich dieser Bestimmung jedoch nicht nur auf von den Beteiligten eingereichte Dokumente (arg: „schriftliche Anbringen und andere eingereichte Unterlagen“) beschränkt werden, sondern auch auf andere, etwa von anderen Behörden oder von Zustelldiensten (vgl dazu § 22 Abs 3 ZustG, der die elektronische Übermittlung einer Kopie des physisch vorhandenen Zustellnachweises erlaubt) erhaltene Dokumente ausgedehnt werden.

Stellungnahme: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Im Entwurf zur AVG-Novelle 2006 war folgender Abs. 5 im § 13 vorgesehen: "Die Behörde kann schriftliche Anbringen und andere eingereichte Unterlagen in Kopie zum Akt nehmen; als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals. Wenn sichergestellt ist, dass die in Kopie erfassten Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können, wird die Beweiskraft dieser Unterlagen dadurch nicht beeinträchtigt." Diese Bestimmung stellt eine wesentliche Grundlage für die Führung von elektronischen Akten dar und sollte daher jedenfalls ins AVG aufgenommen werden. Dadurch wird verhindert, dass die Papierunter​lagen zusätzlich zum elektronischen Akt aufbewahrt werden müssen. Die Behörde hat si​cherzustellen, dass die Kopie vollständig und leserlich ist.

Zustellung
Geltende Fassung:

§ 4 Abs. 5 ZustG 
… Für die Zustellung durch unmittelbare Ausfolgung in Amtsräumen

gilt § 24. Dieser gilt hinsichtlich der elektronischen Übergabe von Dokumenten durch die Behörde an den Empfänger im online-Dialogverkehr sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Zustellung nur zulässig ist, wenn der Empfänger vor der elektronischen Entgegennahme des Dokuments der Behörde seine Identität und die Authentizität der Kommunikation in geeigneter Form nachgewiesen hat.
Vorgeschlagene Fassung:

§ 37  ZustG

(1) Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch an einer elektronischen Zustelladresse oder über das elektronische Kommunikationssystem

der Behörde erfolgen. Die Rechtswirkungen einer solchen Zustellung treten am dritten Werktag nach der elektronischen Versendung bzw. nach der erstmaligen Bereithaltung des Dokuments ein. Wenn Zweifel bestehen, ob das Dokument in den Verfügungsbereich des Empfängers gelangt ist, hat die Behörde von Amts wegen festzustellen, ob und wann dies der Fall war.

(2) Eine Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem der

Behörde ist nur zulässig, wenn der Empfänger einer solchen Zustellung

ausdrücklich zugestimmt hat und eine Abfrage gemäß § 34 Abs. 1 ergibt, dass die Voraussetzungen für eine Zustellung über einen elektronischen Zustelldienst nicht vorliegen.

§ 37a.  ZustG

Dem Empfänger können versandbereite Dokumente durch die Behörde

unmittelbar elektronisch ausgefolgt werden. Für die unmittelbare elektronische Ausfolgung gilt § 24 sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Ausfolgung nur zulässig ist, wenn der Empfänger seine Identität und die Authentizität der Kommunikation mit der Bürgerkarte nachgewiesen hat.
Stellungnahme: Amt der Tiroler Landesregierung
Der Entwurf sieht vor, dass Zustellungen mit Zustellnachweis nur über registrierte Zustelldienste erfolgen dürfen. Die Abholung der Dokumente vom Zustelldienst durch Privatpersonen kann wiederum nur unter Verwendung der Bürgerkarte erfolgen. Trotz der hohen Attraktivität der elektronischen Zustellung an sich führt die Notwendigkeit der Verwendung der (zumindest derzeit und in der näheren Zukunft kaum verbreiteten) Bürgerkarte dazu, dass diese Zustellmöglichkeit praktisch nicht genutzt werden kann. Jedenfalls bei RSb-Zustellungen ist die verpflichtende Verwendung der Bürgerkarte auf einem zu hohen Sicherheitsniveau angesiedelt. Anbieter von Zustelldiensten sollen daher auch andere gängige Mechanismen auf Benutzernamen- und Passwort-Basis verwenden dürfen. Damit könnten auch Synergien mit den schon aufgebauten Zustellsystemen genutzt und es könnte die für die Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit der Systeme unbedingt erforderliche Grundfrequenz erreicht werden. Zum Entfall des zweiten Zustellversuchs bei der Zustellung zu eigenen Handen: Der im Aussendungsschreiben zur Diskussion gestellte Entfall des zweiten Zustellversuchs (§ 21 Abs. 2 dritter Satz) würde aus verwaltungsökonomischer Sicht jedenfalls begrüßt.

Zu § 37:

Bis zum 31. Dezember 2007 ist die Zustellung per Fax aufgrund des geltenden § 40 Abs. 5 zulässig. Nach dem Abs. 1 dieser Bestimmung wird die Zustellung ohne Zustellnachweis an eine elektronische Zustelladresse – und damit auch die Zustellung per Fax – mit der Maßgabe weiterhin für zulässig erklärt, dass die Rechtswirkungen der Zustellung erst am dritten Tag nach der Versendung eintreten. Für bestimmte Verfahren mit kurzen Entscheidungsfristen bedeutet diese Neuregelung einen erheblichen Nachteil. Umgekehrt kann ein Rechtsschutzbedürfnis für den um drei Tage verzögerten Eintritt der Rechtswirkungen bei Faxzustellungen nicht erkannt werden, insbesondere da mittels Übersendungsprotokoll der einwandfreie Empfang nachvollzogen werden kann. Es wird daher angeregt, für Faxzustellungen eine entsprechende Ausnahmeregelung vorzusehen. 
Diese - praktisch in erster Linie für die Zustellung per Fax relevante - Überlegung trifft naturgemäß auch auf andere elektronische Systeme, bei denen der einwandfreie elektronische Empfang des Dokumentes nachvollzogen werden kann, zu.

Zu § 37a:

Nach dieser Bestimmung, die an die Stelle des bisherigen § 4 Abs. 5 letzter Satz tritt, wird der online-Dialogverkehr an die Verwendung der Bürgerkarte gebunden. Dies bedeutet nicht nur, dass funktionierende und auch auf breiter Basis in Anspruch genommene Lösungen insbesondere im Bereich der Länder sowie der Städte und Gemeinden (z.B. Bürgerportal.at, Kommunalweb oder Bürgerinfo) mit hohem Aufwand umgestellt werden müssen, sondern es wird auch der Zugang zu diesen Systemen drastisch eingeschränkt.

Derzeit besitzt nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung die Bürgerkarte, woran sich auch in absehbarer Zukunft nichts ändern wird. Im Fall der Gesetzwerdung dieser Bestimmung könnte daher der Großteil der Bevölkerung diese bewährten Serviceeinrichtungen nicht mehr in Anspruch nehmen. Dies widerspricht dem Ziel, e-government-Lösungen zu verbreiten und Zugangsbarrieren abzubauen.

Es sollte daher die dem § 4 Abs. 5 letzter Satz entsprechende Rechtslage aufrechterhalten werden.

Stellungnahme: Amt der Kärntner Landesregierung

Die Fälle der Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem der Behörde einerseits und der unmittelbaren elektronischen Ausfolgung andererseits werden in den vorgeschlagenen §§ 37 und 37a weder hinreichend determiniert noch eindeutig voneinander abgegrenzt. Es fällt auf, dass die Erläuterungen zu § 37 offenbar ausschließlich das gegenwärtig bestehende Datenübertragungsverfahren „FinanzOnline“ als behördliches Kommunikationssystem im Auge haben, während § 37a den Fall des – derzeit allerdings noch im geltenden § 4 Abs. 5 letzter Satz ZustG ausdrücklich erwähnten – online- Dialogverkehrs erfassen soll. Diese besonderen Zustellformen kommen im vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut nicht klar zum Ausdruck. Im Übrigen erscheinen die Grenzen zwischen einem elektronischen Kommunikationssystem einerseits und Vorkehrungen zur unmittelbaren elektronischen Ausfolgung andererseits fließend, weshalb diese technischen Möglichkeiten rechtlich zusammengefasst und in Anlehnung an den geltenden § 4 Abs. 5 letzter Satz ZustG einheitlich geregelt werden sollten. Elektronische Kommunikationssysteme der Behörden sollten überdies nicht bloß der Zustellung ohne Zustellnachweis vorbehalten bleiben. Wenn eine Identifikation und Authentifizierung mittels

Bürgerkarte vorgenommen wird, sollten behördliche Kommunikationssysteme – alternativ zum System der elektronischen Zustelldienste – auch zur Zustellung mit Zustellnachweis herangezogen werden dürfen.

Abgelehnt wird jedenfalls der mit § 37 Abs. 2 statuierte Grundsatz der Subsidiarität der Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem der Behörde, wenn die Voraussetzungen für eine Zustellung über einen elektronischen Zustelldienst vorliegen. Damit würde die Wahl der Kommunikationsmittel zwischen Behörde und Beteiligten unnötig eingeschränkt werden. Überdies können elektronische Kommunikationssysteme der Behörden durchaus dem Sicherheitsniveau der Zustellung über einen elektronischen Zustelldienst entsprechen, wenn verlangt wird, dass die Identität des Empfängers und die Authentizität seiner Kommunikation im Wege der Bürgerkarte nachgewiesen werden.

Stellungnahme: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Es ist vorgesehen, dass Zustellungen mit Zustellnachweis nur über registrierte Zustelldienste erfolgen dürfen. Die Abholung von Dokumenten dieser Zustelldienste durch Privatpersonen kann wiederum nur unter Verwendung der Bürgerkarte erfolgen. Die Notwendigkeit der Verwendung der Bürgerkarte wird wohl dazu führen, dass diese Zustelldienste in der Praxis nicht genutzt werden.

Nach Ansicht der NÖ Landesregierung ist die Notwendigkeit zur Verwendung der Bürgerkarte auf einem zu hohen Sicherheitsniveau angesiedelt. Es sollte daher vorgesehen werden, dass von den Zustelldienstanbietern andere gängige Mechanismen auf Username/Passwort-Basis verwendet werden können.

Nach § 37 Abs. 1 können Zustellungen ohne Zustellnachweis auch an einer elektronischen Zustelladresse oder über das elektronische Kommunikationssystem der Behörde erfolgen. Die Rechtswirkungen einer solchen Zustellung treten am dritten Werktag nach der elektronischen Versendung bzw. nach der erstmaligen Bereithaltung des Dokumentes ein. Aus Sicht der NÖ Landesregierung ist die beabsichtigte Regelung äußert unpraktikabel, da in der Praxis die Übermittlung im normalen Postwege meist nur ein bis zwei Werktage dauert und damit deutlich schneller ist, als die vorgeschlagene elektronische Variante. 
Es sollte daher eine Regelung getroffen werden, dass Zustellungen per Fax und

E-Mail – so wie bisher – mit sofortiger Zustellwirkung vorgenommen werden können. § 37 Abs. 1 sieht weiters Regelungen für die Zustellung ohne Zustellnachweis über das elektronische Kommunikationssystem der Behörde vor. Die Regelungen zur elektronischen Übergabe von Dokumenten im Online-Verkehr sollen aber andererseits ersatzlos gestrichen werden. Dadurch würden funktionierende und auch bereits genutzte Lösungen im Bereich der Länder, Städte und Gemeinden mit hohem Aufwand umgestellt werden müssen, mit dem Effekt, dass durch die Notwendigkeit der Verwendung der Bürgerkarte die Nutzung erheblich eingeschränkt werden würde. Aus diesen Gründen sollte die derzeit in § 4 Abs. 5 vorgesehenen Regelungen Rechtsbestand bleiben.

Stellungnahme: Amt der Vorarlberger Landesregierung+

zu § 37 ZusG:

Die Ermöglichung einer Fax-Zustellung wird begrüßt. Allerdings bewirkt der zweite

Satz des § 37 Abs. 1, wonach die Rechtswirkungen einer solchen Zustellung erst am dritten Werktag nach der elektronischen Versendung eintreten, eine erhebliche Einschränkung der Anwendbarkeit dieser Zustellmöglichkeit.

Damit würde bewirkt, dass beispielsweise eine Ladung zu einer mündlichen Verhandlung im Sinne des § 51e Abs. 6 VStG mindestens zwei Wochen und drei Werktage vor dem in Aussicht genommenen Verhandlungstermin erfolgen muss. Weiters wird es im Gegensatz zur derzeit geltenden Rechtslage nicht mehr möglich sein, kurze Fristen (z.B. eine Woche für die Erledigung von Schubhaftbeschwerden) durch die Zustellung der Entscheidung per Fax bis zum letzten Tag auszunützen. Der Vorteil der Raschheit dieser Zustellart würde damit völlig zunichte gemacht und ist daher abzulehnen. Damit wird verunmöglicht, kurze Fristen (z.B. eine Woche) durch die Zustellung der Entscheidung per Fax oder E-Mail bis zum letzten Tag auszunützen.

Stellungnahme: Amt der Wiener Landesregierung

Durch die in Aussicht genommene Regelung des § 37 Abs. 1 ZustG betreffend Zustellungen ohne Zustellnachweis an eine elektronische Adresse oder über das elektronische Kommunikationssystem und damit einhergehend die Streichung des § 4 Abs. 5 letzter Satz ZustG laufen funktionierende und auch breit genutzte Lösungen im Bereich der Stadt Wien, wie etwa die elektronische Abwicklung der Verfahren nach dem Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz, Gefahr, in der bisherigen Form nicht mehr betrieben werden zu können. Die nach der neuen Rechtslage notwendige Zustellung über elektronische Zustelldienste oder damit verbunden die zwingende Verwendung der Bürgerkarte durch die betroffenen Personen würde - nach entsprechender kostenintensiver Adaptierung der bisher eingesetzten Systeme - mangels breiter Akzeptanz der Bürgerkarte massiv an Bedeutung verlieren und käme es damit einhergehend zu einer Ausweitung der konventionell abgeführten Verfahren. Abgesehen von den dadurch frustrierten Investitionen in elektronische Verfahren und zu erwartenden Mehrkosten durch den zu prognostizierenden Anstieg der Fälle nichtelektronischer Verfahrensabwicklung würde so auch der intendierte Abbau von Zugangsbarrieren zu E-Government Lösungen konterkariert werden. Es wird daher gefordert, dass gängige Mechanismen auf Username/Passwort-Basis zur rechtsgültigen Vornahme von Zustellungen auch mit Zustellnachweis verwendet werden können.

Weiters wird die Beibehaltung der Zustellungsmöglichkeit per Fax im § 37 Zustellgesetz begrüßt, unverständlich erscheint jedoch, warum diese seit Jahren bewährte Art der Zustellung insofern verschärft werden soll, als die Zustellwirkung erst drei Werktage nach Übermittlung eintritt. Bei Zweifeln hat die Behörde ohnedies nach der vorgesehenen Regelung den Nachweis zu führen, ob und wann das Dokument in den Verfügungsbereich des Empfängers gelangt ist. In den Erläuterungen findet sich auch keine Begründung für die Änderung.

§ 37a ZustG:

Entsprechend den Erläuterungen handelt es sich dabei um Fälle, in denen Antragstellung und Zustellung in derselben technischen Umgebung (z. B. einer Webanwendung, sog. „online-Dialogverkehr“) und in engem zeitlichem Zusammenhang erfolgen.

Die unmittelbare persönliche Ausfolgung eines elektronischen Dokuments an den Empfänger direkt bei der Behörde oder am Ort der Amtshandlung (z. B. etwa die Übergabe eines Datenträgers) wird vom Novellenentwurf nicht behandelt und wird angeregt, auch derartige Fälle in den Anwendungsbereich des § 37a aufzunehmen, wobei diesfalls die Identitätsfeststellung durch die Bürgerkarte zu Gunsten einer herkömmlichen Identitätsfeststellung entfallen könnte.

Stellungnahme: Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Für jede Form der elektronischen Zustellung ohne Zustellnachweis (einschließlich Telefax) sollte generell die vorgesehene gesetzliche Vermutung (§ 37 Abs. 1), wonach am dritten Tag nach der Übermittlung die Zustellung als bewirkt gilt, nur subsidiär gelten, d.h. wenn nicht der Behörde eine Bestätigung über die Zustellung zu einem früheren Zeitpunkt vorliegt.

Der Entwurf des Zustellgesetzes sieht vor, dass Zustellungen mit Zustellnachweis nur über registrierte Zustelldienste erfolgen dürfen. Die Abholung von Dokumenten dieser Zustelldienste durch Privatpersonen kann wiederum nur unter Verwendung der Bürgerkarte erfolgen. Trotz der hohen Attraktivität der Zustellung an und für sich führt die Notwendigkeit zur Verwendung der Bürgerkarte dazu, dass diese Zustelldienste in der Praxis nicht genutzt werden. Nach Ansicht der

Länder ist die Notwendigkeit zur Verwendung der Bürgerkarte zumindest bei RSb-Zustellungen auf einem zu hohen Sicherheitsniveau angesiedelt.

Es wird daher gefordert, dass von den Zustelldienstanbietern andere gängige Mechanismen auf Username/Passwort-Basis verwendet werden können. Damit könnten auch Synergien mit den zur Zeit von der Wirtschaft aufgebauten Zustellsystemen genutzt und die für die Akzeptanz so wichtige Grundfrequenz erreicht werden.

§ 37 Abs. 1 sieht für die Zustellungen ohne Zustellnachweis künftig auch das elektronische Kommunikationssystem der Behörde vor. Auf der anderen Seite wurden die Regelungen der derzeitigen Fassung im § 4 Abs. 5 zur elektronischen Übergabe von Dokumenten im online Dialogverkehr ersatzlos gestrichen und durch § 37a ersetzt, wonach der Empfänger Identität und Authentizität nur mehr mit der Bürgerkarte nachweisen kann, nicht wie bisher „in geeigneter Form“. Die Umsetzung des Entwurfs würde bedeuten, dass funktionierende und auch breit genutzte Lösungen im Bereich der Länder sowie der Städte und Gemeinden (z.B. Bürgerportal.at, Kommunalweb oder Bürgerinfo, welche von den Bürgern angenommen und auch verwendet werden) mit hohem Aufwand umgestellt werden müssten, mit dem Effekt, dass durch die Notwendigkeit der Verwendung der Bürgerkarte die Nutzung drastisch eingeschränkt würde. Derzeit besitzt nur ein Bruchteil dieser Bürger die Bürgerkarte und der überwiegende Teil ist auch nicht bereit, sich eine solche anzuschaffen Damit müsste ein Großteil dieser Bürger und Bürgerinnen auf bestehende Serviceleistungen der Länder und Gemeinden verzichten. Diese Vorgangsweise ist konträr zu den Zielen, E- Government zu verbreiten und Zugangsbarrieren abzubauen. Es wird daher gefordert, dass die in § 4 Abs. 5 enthaltenen Voraussetzungen weiterhin in Kraft bleiben.

Stellungnahme: Amt der Burgenländischen Landesregierung

Nach dem vorgeschlagenen § 37 Abs. 1 ZustellG sollen die Rechtswirkungen einer

Zustellung an eine elektronische Zustelladresse (wie etwa per Telefax oder an eine

E-Mail-Adresse) erst am dritten Werktag nach der elektronischen Versendung

eintreten. Eine derartige Regelung ist entbehrlich und steht der (mittels Telefaxübermittlung möglichen) Verfahrensbeschleunigung diametral entgegen. Gerade in jenen Verfahren, in denen eine bloß kurze Entscheidungsfrist (wie etwa bei Schubhaftbeschwerden, Entscheidungsfrist: eine Woche) vorgesehen ist, würde

sich die Telefaxzustellung, die sich in diesen Angelegenheiten in der Vergangenheit bewährt hat (vom UVS Burgenland werden in Angelegenheiten der Schubhaftbeschwerden nahezu ausschließlich Zustellungen mittels Telefax vorgenommen), hinkünftig als nicht mehr möglich darstellen, weil durch die Verzögerung der Zustellwirkungen diese Zustellart nicht mehr verwendet werden könnte. Es müsste als Regelfall wieder auf eine postalische Zustellung zurückgegriffen werden, die allerdings im Vergleich mit den technischen Möglichkeiten (umgehender Empfang beim Empfänger) elektronischer Zustellarten ebenfalls als nicht angebracht (weil zu langsam) erscheint.

Stellungnahme: Österreichischer Städtebund

§ 4 Abs. 5 leg. cit.: Dieser Absatz soll im Zuge der Novellierung komplett gestrichen werden. An dessen Stelle tritt ein neuer § 37a, der besagt, dass „dem Empfänger versandbereite Dokumente durch die Behörde unmittelbar elektronisch ausgefolgt werden können mit der Maßgabe, dass die Ausfolgung nur zulässig ist, wenn der Empfänger seine Identität und die Authentizität der Kommunikation mit der Bürgerkarte nachgewiesen hat“. In Anbetracht des Umstandes, dass im Bereich der elektronischen Zustellung auch keine Übergangsfristen für alternative Übermittlungsformen vorgesehen sind, würde diese Gesetzesänderung bedeuten, dass mit Inkrafttreten des novellierten Zustellgesetzes sämtliche Formen elektronischer Ausfolgung, wie dies in der gelebten kommunalen Praxis im Rahmen von ELAK-Systemen, aber auch mittels elektronischer Serviceportale kommunaler IT-Dienstleister (wie beispielsweise buergerportal.at der Gemdat-Gruppe oder kommunal24.at der Fa. Datasystems Österreich) per Benutzername und Passwort praktiziert wird, auf einen Schlag nicht mehr zulässig sind. Dies betrifft nicht nur die Dienstleistungsanbieter, sondern kommt einer Bestrafung jener innovativen Städte und Gemeinden und jener fortschrittlichen BürgerInnen gleich, die E-Government bereits in der Praxis leben und kann einer Verbreitung von EGovernment nur hinderlich sein. Seitens des Österreichischen Städtebund ergeht daher die dringliche Aufforderung, den § 37a aus der geplanten Novelle zum Zustellgesetz zu streichen und § 4 Abs. 5 i.d.g.F. zu belassen.

Stellungnahme: Amt der Salzburger Landesregierung
In den §§ 22 Abs 4, 33 Abs 1 und 3, 35 Abs 3 und 37a ist zur Identifikation und Authentifizierung die Verwendung der Bürgerkarte vorgesehen. Anders als im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 sieht das Zustellgesetz keine anderen gleichwertigen elektronischen Verfahren zum Nachweis der Identität einer Person und der Authentizität des Inhalts vor. Um die Nutzung der Möglichkeiten der elektronischen Zustellung sowohl auf Seiten der Behörden als auch auf Seiten der Bürger stärker zu fördern, sollte von einer derart einschränkenden Formulierung zugunsten einer technologieoffenen Formulierung (etwa durch die Festlegung eines Verfahrens zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG) und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG)) Abstand genommen werden.

Besondere Probleme bereitet in diesem Zusammenhang die im geplanten § 37a ZustG enthaltene Nachfolgebestimmung zum geltenden § 4 Abs 5 ZustG, der die unmittelbare elektronische Ausfolgung an den Empfänger nur mehr dann zulässt, wenn dieser seine Identität und die Authentizität mit der Bürgerkarte nachgewiesen hat. (Nach dem geltenden § 4 Abs 5 ZustG kann der Empfänger seine Identität und die Authentizität der Kommunikation in jeder geeigneten Form nachweisen.) Der übergangslose Umstieg auf das Bürgerkartenkonzept würde einen immensen Umstellungsaufwand für bereits existente und breit angelegte Lösungen im Bereich der Länder und Gemeinden bedeuten. Insbesondere unter diesem Aspekt wird auch im Zustellgesetz eine entsprechend technologieoffene Lösung gefordert. Mittels User-ID/PWD-Lösungen können – je nach konkreter Ausgestaltung (vgl zentrales UID/PWD) – Zustellungen auf jedem Sicherheitsniveau durchgeführt werden.

Stellungnahme: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Der Entwurf des Zustellgesetzes sieht in seinem 3. Abschnitt betreffend die elektronische Zustellung vor, dass Zustellungen mit Zustellnachweis nur über registrierte Zustelldienste erfolgen dürfen. Die Abholung von Dokumenten dieser Zustelldienste durch Privatpersonen kann wiederum nur unter Verwendung der Bürgerkarte erfolgen. Trotz der hohen Attraktivi​tät der Zustellung an und für sich führt die Notwendigkeit zur Verwendung der Bürgerkarte dazu, dass diese Zustelldienste in der Praxis nicht genutzt werden. Die Notwendigkeit zur Verwendung der Bürgerkarte ist - zumindest bei RSb-Zustellungen - auf einem zu hohen Sicherheitsniveau angesiedelt. Es wird daher gefordert, dass von den Zustelldienstanbietern andere gängige Mechanismen auf Username/Passwort-Basis verwendet werden können. Da​mit könnten auch Synergien mit den zur Zeit von der Wirtschaft aufgebauten Zustellsyste​men genutzt und die für die Akzeptanz so wichtige Grundfrequenz erreicht werden.

Weiters wurden die Regelungen der derzeitigen Fassung im § 4 Abs. 5 zur elektronischen Übergabe von Dokumenten im online-Dialogverkehr ersatzlos gestrichen und durch § 37a des vorliegenden Entwurfs ersetzt, der jedoch die Verwendung einer Bürgerkarte voraus​setzt. Die Umsetzung des Entwurfs würde nunmehr bedeuten, dass funktionierende und auch breit genutzte Lösungen im Bereich der Länder sowie der Städte und Gemeinden (z.B. Bür​gerportal.at, Kommunalweb oder Bürgerinfo, die von den Bürgern angenommen und auch verwendet werden) mit hohem Aufwand umgestellt werden müssten, dies mit dem Effekt, dass durch die Notwendigkeit der Verwendung der Bürgerkarte die Nutzung drastisch einge​schränkt würde. Derzeit besitzt nur ein Bruchteil dieser Bürger die Bürgerkarte und der überwiegende Teil ist auch nicht bereit, sich eine solche anzuschaffen Damit müsste ein Großteil dieser Bürger und Bürgerinnen auf bestehende Serviceleistungen der Länder und Gemeinden verzichten. Diese Vorgangsweise ist konträr zu den Zielen, E-Government zu verbreiten und Zugangsbarrieren abzubauen. Es wird daher gefordert, dass die bestehende Bestimmung des § 4 Abs. 5 weiterhin in Kraft bleibt.













§ 18 Abs. 5 AVG – Kopien


